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Amtlicher Leu

Merkblatt
über den Verkehr mit Futtermitteln

«ach der Bunde»rat«verorvnung vom S. Okt. IS 6.
Von den zur Verfügung stehenden Futtermitteln dür»

fen nur noch Futterrüben , Pferdemöhren , Grünfutter , Heu
und Häcksel frei gehandelt werden , wenngleich auch, hier viel¬
fach Höchstpreise bestimmt sind. Ein Höchstpreis besteht
auch für Stroh , das zudem, bevor es in oen Verkehr ge¬
bracht wird , zunächst der Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte zu Berlin angeboten werden muß. Ter Absatz
von Getreide , Kleie , Ackerbohnen, Peluschken — allein oder
im Gemenge — und zuckerhaltigen Futtermitteln ist durch
Verordnungen beschränkt, die den freien Verkehr mit diesen
unmöglich machen. Ter Verkehr mit den übrigen Futter¬
mitteln wird durch die Futtermittelverordnung vom 5. Ok¬
tober 1916 geregelt , die grundsätzlich sämtliche Futtermittel
mit den eingangs genannten Ausnahmen ergreift . Auch die
Erzeugnisse aus den verkehrsfreien Nohstoffen (z. B . ge¬
trockneten Futterrüben , Heumehl , Strohkrajrfulrer ) und
Hilfsstvfse wie Torfstreu , Torfmull , aus Movstvrf herge-
stelltc Torfsodcn , kohlensaurer Kalk unterliegen der Ver¬
ordnung.

Eine erschöpfende Aufzählung sämtlicher hiernach unter
die Verordnung fallender Futtermittel ist nicht möglich.
Abgesehen von denjenigen Produkten , welche nach dem in
der Friedcnszeit eingebürgerten Sprachgebrauch zweifellos
als Futtermittel anzusprechen sind, kommen viele Erzeug¬
nisse in Frage , welche erst im Kriege in ausgiebigem Maße
gewonnen und zu Futterzwecken herangezogen sind. In
Zweisclsfällen ist gemäß 8 4 Abs. 2 der Verordnung vom
25. Juli 1915 die Entscheidung der Reichsfuttermittelstelle
(Reichs -Gesetzbl. S . 455) einzuholen.

Unerheblich ist es , zu welchem Zweck die Erzeugnisse
im Einzclfall Verwendung finden sollen . Gerstenkleie, die
zu menschlichen Nahrungsmitteln verarbeitet , Fußmehl , das
zur Herstellung von Leim verwendet werden soll , verliert
damit nicht seinen Futtermittelcharakrer , sondern bleibt
den Bestimmungen der Futtermittelverordnung unterworfen.

Die Entscheidung darüber , ob allgemein oder im Einzelfalle
Futtermittel zur menschlichen Ernährung hcranzuziehen sind,

' ist dem Reichskanzler Vorbehalten.
Tic wesentlichsten Bestimmungen der Futtermittelver-

orpnung , soweit sie weitere Kreise angehen , sind in Folgen¬
dem kurz zusammengefaßt:

l. Absatzbeschränknn,.
Futtermittel dürfen nur durch die Bezugsdereinigung

der deutschen Landwirte abgcsetzt werden ; jcbeir '.d'eie Han¬
del mit ihnen ist ungültig (vergl . unten unter VII).

U Anmeldepflicht und Urberlaffunzspflicht.
Wer Futtermittel bei Beginn eines Kalenderviertel¬

jahres in Gewahrsam hat , muß sie nach Arten getrennt
unter Benennung des Eigentümers der Bezugsvereinigung
bis zum 5. Tage des Kalendervierteljahres anzeigen und auf
Verlangen überlassen . Nur wenn die Bezugsvereinigung
die Uebernahme der Ware ablehnt (was außer bei Stroh
nicht zu geschehen pflegt ), darf sie anderweit abgegeben
werden.

HI. Ausnahmen.
1. Für folgende Futtermittel besteht diese Anmelde¬

pflicht und Absatzbeschränkung nicht:
a) für Futtermittel , deren Mengen in der Hand desselben

Eigentümers zehn Doppelzentner von jeder Art nicht
s übersteigen,

b) für Futtermittel , welche von der Bezugsvereinigung den
öffentlichen Verteilungsstellen geliefert sind. Diese
Futtermittel dürfen aber ohne Zustimmung der Vertei¬
lungsstelle nicht von einem Verbraucher an den anderen
abgesetzt werden,

c) für Saatgut von Sohabohnen , Wicken und Lupinen , das
als solches von der Bezugsvereinigung der deutschen
Landwirte freigegebcn ist. Das Gut darf nur zu Saat-
zlvcckcn verwendet und nur durch die amtlichen Saat-

f stellen oder ausdrücklich für den Saatguthandel zuge-
lasscne Händler abgesetzt werden. Bei Wicken und
Lupinen sind zudem die Bestimmungen über Saatkarten

! zu beachten. Nur die Veräußerung und Lieferung an die
Saatstellen ist ohne Saatkarte zulässig.

Dasselbe gilt von dem von den Landeszentralbehörden
: anerkannten Saatgut,

■t■Sr. « *fti
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2.  Gewerbliche Betriebe , in welchen Futternrittel an-
fallen (Mühlen , Brauereien , Brennereien u,W.), müssen zu¬
vor der Bezugsvereintgung der deutschen Landwirte bei
Beginn eines jeden Kalendcrvierteljahres ihren Futtermit-
relbistanö anzeigen und daneben angeben, welche Mengen
voraussichtlich in dem lausenden Vierteljahr anfallcn wer¬
den. Tie Betriebe sind aber von der Verpflichtung zur
Ueberlossung der Futtermittel an die Bezugsvereiuigung in¬
soweit entbunden , als sie zur Verfütterung an die im eige¬
nen Betriebe gebrauchten Spanntiere (nicht Milchvieh,
Schweine, Geflügel) erforderlich sind. Diese Befreiung von
der Uebcrlassungspflicht erfolgt indessen nur auf besonderen
Antrag unter den in der Bekanntmachung der Reichsfutter-
mittelstclle vom 14. Oktober 1916 — RI  12540 — an¬
gegebenen Voraussetzungen. Insbesondere darf die zum
Verbrauch freigegebene Menge nicht überschritten werden.

u, Mb  a.
Leipziger Straß « 3.
Bekanntmachung.

Betrifft : Die Wahlordnung für die Arbeiterausschüsse
und Angestelltenausschüsse nach 8 11 des Gesetzes über den
loterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (R.-G.->
Bl . S . 1333). Erlaß vom 22. Januar 1917 Hl . 395, l . 402
(H. M. Bl . S . 32).

Im Anhang zu der Wahlordnung Muster 4 ist im Ab-
satz 3 fälschlich in der ersten Zeile von Liste ll der Buch¬
stabe Q statt „A" und in der ersten Zeile von Liste III der
Buchstabe f statt „S " gesetzt. Ich ersuche, das Muster 4 der
Wahlordnung hiernach zu berichtigen.

Ich ersuche Sie , dies zur Kenntnis der Beteiligten
zu bringen.

Der Minister für Handel and Gewerbe.
Im Auftrag«.

IV. Treckmru- Spflicht.
Erzeuger von nasser Bierhefe, sowie von nasser Schlempe

und nassen Trebern haben die Futtermittel auf Verlangev
der Bezugsvereintgung zu trocknen, soweit sie Anlagen
dazu besitzen und die Bezugsvereinigung die Abnahme der
getrockneten Ware zusichert.

V. Mischfutter.
Mrschfutter darf außer zum Verbrauch rm eigenen Be¬

triebe nur mit Genehmigung der Reichsfuttermittelstelle
oder von den Landesfuttermittelstellen hergcstellt werden.
Soweit die Betriebe nicht für die Landesfuttermittclstellen
nötig sind, müssen sie daher die Erlaubnis zur Mischfutter-
herstellung bei der Reichsfuttermittelstelle nachsuchen. Diese
Erlaubnis wird im allgemeinen aus grundsätzlichen Erwä¬
gungen nicht erteilt . Unbefugtes Mischen ist strafbar (8 18
Ziffer 7 der Verordnung ).

VI. Ausländische Futtermittel.
Für Futtermittel , die nach dem 28. Januar 1916 aus

den: Auslände eingeführt sind, gelten besondere Bestim¬
mungen. Diese Futternrittel müssen, soweit sie aus den
nordischen Staaten und Holland eingeführt sind, an die Be-
zugsvercinigung der deutschen Landwirte , soweit die Ein¬
fuhr aus der Schweiz und Oesterreich-Ungarn erfolgt , an die
Zentral -Einkaufsgesellschaft abgeliefert werden. Nur wenn
diese Stellen die Uebernahme ablehnen sollten, ist anderweite
Abgabe gestattet.

VII. Schlutzbewerkun,.
Da die Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte bei

inländischen Futtermitteln , die Zentral -Elnkaussgesellschaft
und vre Bezugsvereintgung bei ausländischen Futtermitteln
grundsätzlichdie angebotene Ware übernehmen, kann es nicht
gut Vorkommen, daß Futtermittel rechtzeitig rm freien Han¬
del erscheinen. Trotzdem bietet der Handel noch immer
Futtermittel öffentlich oder unter der Hand an . Es tverden
hierbei zumeist Preise gefordert , die zu dem inneren Futter-
wert der Ware in keinem Verhältnis stehen. Die Futter¬
mittel werden hierdurch zum Schaden der Allgenreinheit,
zum Vorteil wucherischenHandels der öffentlichen Bewirt¬
schaftung entzogen. Sie gelangen nur an solche Stellen,
welche die hohen Preise zu zahlen vermögen, nicht aber an
diejenigen Tierhalter , deren Berücksichtigung im öffent¬
lichen Interesse erforderlich ist. Die rücksichtslose Bekänrp-
jilng des rechtswidrigen Futtcrmittelhandels ist daher ge¬
boten. Diese wird dann Erfolg haben, wenn Behörden und
Private von allen zu ihrer Kenntnis kommenden Fällen
der Rcichsfuttermittelstelle oder unmittelbar den Polizei¬
behörden oder Staatsanwaltschaften Anzeige erstatten.

Berlin , den 16. Februar 1917.
Reichtzfrrtterm ittelstelle,

vr . Mehnert.

gez. v. Meyeren.
An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn

Polizeipräsidenten hier.
■ l i

I. 2200. Diez,  den 28. März 1917.
Abdruck bringe ich hiermit im Anschluß an meine Be¬

kanntmachung vom 26. v. Mts ., I. 1161, Kreisblatt Nr . 52,
zur Kenntnisnahme der Ortspolizeibehörden und ersuche
diese um entsprechende Weiterbekanntgabe.

Mer £««»*«*t
A » . ?

Hünmermaitn.

J .-Nr . 787. Diez,  den 23. März 1917.
An Me Herre« Bürgermeister

Die Ihnen mit Verfügung vom 15. Juni 1916, J .-Mr.
1434 (§., Kreisblatt Nr . 142, übersandten Betriebssteuer --
Hebelisten sind mir bestimmt binnen 8 Tagen einzrreichen.

«er
_ I . A. : Merkloff. _

Diez,  den 29. März 1917.
«a die Herren Bürgermeister der Landgemeinde«

Betrifft : Familienunterstütznugen.
Sie wollen dafür sorgen, daß die Gemeinderechner

die zuni Schlüsse jedes Monats fällig« Anzeige über die im
Laufe des Monats ausbezahlten Reichs-Kriegsfamilienun¬
terstützungen an die Krriskommunalkasse Diez umgehend
erstatten.

Dazu ist der Betrag der im März gezahlten außer¬
ordentlichen Kriegs-Familienunterflützungen anzugeben, und
ztvar nach den verschiedenen Arten der Kriegswohlfahrts¬
pflege getrennt , z. B.

für Zusatzunterstützungen zusammen 150 Mk.
für über das Maß der armenrechtlichen Woh¬

nungsfürsorge hinausgehenden Mietsbeihilfen 95 Mk.
Krankenhauskosten usw. für in Krankenhäusern

untergebrachte Airgehörige Unberufener 115 Alk.
zus. 360 Mk.

Sind unter den außerordentlichen Unterstützungen Be¬
träge enthalten , die anstelle von entzogenen Reichsunter¬
stützungen gewährt werben, well die aus dem Heeresdienst
dem Zivildienst überwiesenen Hcerespslichtigen nicht soviel
verdienen, um ihre Familien ausreichend unterstützen zu
köiureu, so sind diese Beträge besonders zu bezeichnen, »veil
sie nach neuester Bestimmung den Gemeinden jetzt voll
erstattet ' werden sollen. (Vergleiche das Ausschreiben tnm
21. d. Mts ., J .-Nr . 1630, Kreisblatt Nr . 50.

Der « »rsitzenve»rt KretSan»sch«sie».

WestlichfischerK! Auder .Kro»i >leider



Nachdem unter Leitung des Herrn ReichrtaaS -Präii-
benten tu großem Maß stabe Sammlungen zugunsten aller

! *£ °0te täÜ9en  Besatzungen SiffiS wor-
eit 1" ^ . besteht zurzeit ein Bedürfnis für die lveitere

^mmeltatigkert des Deutschen U-Boot-Bereins nicht mehr-
tch ziche daher die am 17. Dezember 1915 erteilte und znleot
E Januar 1917 verlängerte Erlaubnis zur Lammluna
von Geldspenden mittels Werbebriefen hierdurch zurück '

Ich stelle gleichzeitig fest, daß nunmehr der Verein eine
Berechtigung zu irgendwelchen öffentlichen Sammlungen
oder Leibungen nicht besitzt und bitte ergebenst, alle An-
kundtgungen in Zeitungen und Versendung von Drucksachen
- Beträgen oder zum Beitritt aufgefordert wird

- wie sie noch in den jüngsten Tagen zu metuer Kenntnis
gelangt sind —, zu unterlassen.

Der Staatskommissar für die Regelung
der Kriegswohlfahrtspsle .e in Preußen.
An den deutschen U-Boot-Verein in Berlin -Friedenau.

Nichtamtlicher Teil.
Erklärung de« Pralidenten des Krlegsernätz-
rungsamts zur LLevifton de» Ernteergebnisses.

Nach den im Ausschuß des Reichstags für Ernährungs-
fragcn vorliegenden Mitteilungen sollen die Ausschüsse zur
Nachprüfung des Ernteergebnisses, in jedem Kommunalver¬
bend einer , aus Unterkommissionären der Reichsgstreidc-
stelle, der Reichsgerstengesellschaft, der Reichshülsenfrüchtr-
stelle und aus Sachverständigen aus anderen Gemeinden
bestehend, zusammen mit Militärpersonen in jedem land¬
wirtschaftlichen Betrieb die Erntebestände aufnehmen, die
für den eigenen Verbrauch des Erzeugers bestintmten Men¬
gen sofort aussondern und den ablieferungspflichtigen Ucber-
schuß gegen Aushändigung des Anerkennungsscheines in die
von der Gemeinde zu stellenden Lager bringen lassen und
den Uebernahmepreis vereinbaren . Liefert der Betciebs-
inhaber nicht, so geht der Ueberschuß mit der Aussonderung
an den Kommunalverband über . Der Uebernahmepreis wird
durch die zuständige Behörde festgesetzt. Verheimlichte und
versteckte Vorräte verfallen dem Kommunalverügud ohne
Entschädigung; außerdem erfolgt rücksichtslose Bestrafung

In der Debatte erklärte Präsident Batocki: Die Ver¬
handlungen mit der Heeresverwaltung über den Umfang
ihres Verzichtes sind noch nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse
der Volkszählung müßten hier und da berichtigt werden,
aber nur bei dem Nachweise, daß zu ivenig Menschen ge¬
zählt worden sind. Der Ausgleich für die Herabsetzung der
Brrtmenge ist natürlich unvollkommen, aber ein anderer
sei nicht möglich. Allen bisherigeir kriegswirtschaftlichen
Erfahrungen zuwider sei die Ernte zum erstenmal über¬
schätzt worden, und die Ueberschätzung erst reichlich spät be¬
kannt geworden. Der Ernst der Lage rechtfertigt weder
eine scharfe Kritik noch utopistische Vorschläge. Tie
Schlreinebestände reichten für die notwendigen Schlachtun¬
gen nicht, daher müßten die Rindviehbestände scharf ange¬
griffen werden. Wohlhabendere Gemeinden würden 75 Pfg .,
ärmere bis zu 90 Pfg . pro Kopf und pro Woche als Zu¬
schüsse für Zusatzfleischmengenerhalten . Die Vermehrung
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse ser schon aus Mangel
an menschlichen und tierischen Arbeitskräften unmöglich,
ganz abgesehen von den Transportschwierigkeiten . Unmög¬
lich und aussichtslos fei die vorgeschlagene Aufhaltung der
Be>chlagnahme und Wegnahme von Lebensmitteln in der
Landwirtschaft. Es sei unmöglich, ohne Brot und Kartoffeln
i» leben, das müsse die Landwirtschaft sich klarmachen.

(« TB .)

nwc , sondern «wfy e\ u Dover . Tr Vk.
Übung seines friedlichen Gewerbes unter seinen Kamera¬
den in den letzten drei Monaten 100 Mark erspart . Mit
diesen 100 Mark zeichnet er Kriegsanleihe . Das Geld schickt
der Zahlmeister an die Reichsbank, die Reichsbank gibt 'S dem
Reichskanzler, der Reichskanzler dem Kriegsminister . Der
>'1r!egsminister läßt für das Geld eine Granate machen, eine
Granate größeren Kalibers . Zu diesem Zlveck kaust er
von der Rohstoffzentrale in Berlin für 3 Mark Metall,
4 Mark chemische Stoffe für die Sprengladung , 3 Mark Alu¬
minium für den Zündep, 2 Mark Messing für die Kartusche,
8 Mark Kohle, Schwefel und Salpeter für die Ladung, macht
zusammen 20 Mark . Das ist alles . Und dennoch kostet die
Granate 100 Mark . Wo sind die fehlenden 80 Mark des
Kanoniers Mittermeier geblieben? 20 Mark haben die
Unternehmer erhalten , der Bergwerksbesitzer, der Besitzet
der chemischen Fabrik , der Dynamitsabrik , der Pulverfabrik,
der Metallfabrik und so fort . 60 Mark sind in Löhnen auf-
gegangcn. Der Eisengießer, der den Stahl geschmolzen, der
Arbeiter , der die Hülle gezogen, der Dreher, der sie abge-
dreyt,, der Polierer , der sie glatt gemacht, der Gewiudeschnei-
der, der die Gewinde geschnitten, der Mechaniker, der Kopf
und Boden verpaßt , die Arbeiter , die die Sprengladung ge¬
mischt, die Mädchen, die die Zünder gefertigt , der Laborant,
oer die Geschosse gefüllt und die Zünder eingesetzt, der
Maler , der das fertige Geschoß angemalt hat - sie alle
haben an den 60 Mark des Kanoniers Mittermeier ihr Teil.
Die Löhne sind zurzeit hoch, ein Dreher verdient leicht seine
10 Mark , ein Mädchen, das Zünder fertigt , seine 5 Mark
am Tage. Und was machen diese fleißigen Leutchen mit dem
Gelde? Ein großer Teil davon wandert in die Sparkasse.
Im Jahre 1915 haben unsere Sparkassen einen Zuwachs von
3,25 MUliarden Mark zu verzeichnen gehabt. Was nicht
gespart witd , wird verbraucht , wandert zum Fleischer,
Bäcker, Bauer . Und was machen die mit dem Gelde?
Sie zahlen ihre Schulden, bestreiten ihr Leben und — —
zeichnen wieder Kriegsanleihe . So sind die 100 Mark
des Kanoniers Mittermeier im Kreise gewandert und haben
nebenbei Hunderten von Menschen Arbeit und Brot ge¬
geben. Und das kann ihm ein Trost sein: Wenn er durch
Zufall die Granate zu verschießen hätte , die der Kriegs¬
minister von seinem Gelde hat machen lassen, so weiß er,
daß nicht 100 Mark hinüberfliegen zu dem Engländer , son¬
dern nur 20 oder vielmehr 18 Mark , da die Kartusche ja auch
dablcibt . Was sonst noch am Geschoß ist, ist nichts als
Quittung für unsere fleißige Arbeit , deren Erlös im Lande
bleibt , und durch die feinsten Blutkanälchen des Verkehrs
fließend unseren Wirtschastskörper gesund und stark macht.

Aus Provinz und Nachbargebieten
: !: Betr . Kohleuausgleich Bei der Handelskammer zu

Limburg a. Lahn ist eine Kohlenausgleichssteile für solche
Betriebe errichtet worden, welche sehr dringende Heeres-
lieserungcn haben. Von der Handelskammer sind an die
einzelnen Betriebe Rundschreiben mit Fragebogen gesandt
worden, ebenso an die Kohlenhandlungen des Bezirks . Die¬
jenigen Betriebe, welche solche Heeresliefernagen haben, und
diejenigen Kohlenhandlungen , denen etwa das Rundschreiben
ft tote der Fragebogen nicht zugegangen sein sollte, werden
gebeten, dieses der Handelskammer Limburg a . Lahn um¬
gehend mitzuteilen.

«om Büchertisch.

(!) Der viegeszug durch Rumänien.  Bon Fr.
»illy Frerk . Monianus -Berlag , Stegen -Leipzig. — Mvn-
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Würbe, luic eine unlviocvfteljlicfje  Hcldeirschar deutscher Svl-
duien über himmelragende Berge in das fruchtbare Land

rcchtigten ausgegeben.

hinciirstieg und es sich zu eigen machte nach heißen, schweren
Schlachten, das hat bislang keiner besser geschildert, als Fr.
Willy Frerk , der Verfasser der „Sommeschlacht". Nach
tent fast beispiellosen Erfolge dieses Buches, ist es kaum
anders zu erwarten , daß auch dieses neue Buch Frerks
seinen Weg gehen wird.

( !, Zur Bekämpsungder Nahrungs mittel-
not  bringt die illustrierte Wochenschrift
Ratgeber im Obst- und Gartenbau " in Frankfurt a . O.
folgende Erinnerung an wichtige Arbeiten im Gemüsegar¬
ten : Sobald der Boden frostfrei und abgetrocknet ist, werden
Karotten , Petersilie , Zwiebeln, Schwarzwurzeln , Till und
Kerbel gesät. Steckzwiebeln stecken. Aus frisch rigvltcs Land
Kcmpostboden fahren . Umgearbeitetes , sandiges Brachland
verlange ein Aufbringen von humusbildenden Stoffen ; fehlt
Stallmist , so muß etwas verwestes Laub, Torfmull usw. be¬
schafft werden. — Solche Mistbeetkästen, die erst für den
späteren Gebrauch bestimmt sind, mit Laub packen zum
Anbau von Spinat , Radies und Mairüben (Weiße Treib -),
Knollensellerie, Porree , Pflanzzwicbeln , Salat , Kohlrabi,
Frühwirsing , Neuseeländer Spinat usw. ins halbwarme
Mistbeet säen. Frühsellerie und Tomaten verschalen. Spät-
kartosfeln ankeimen. Harte , holzige, zur menschlichen Er¬
nährung ungeeignete Kohlrüben im Frühbeet oder sonstwo
in Erde einschlagen. Die schnell hervortreibenöen Blätter
sind wie Spinat zu verwenden. — Die nächste im Druck
befindliche Nummer des Ratgebers behandelt in ausführ¬
licher Weise den jetzt so wichtigen Kartoffelbau und die Ver¬
mehrung der Saatkartofseln durch richtige Teilung , Schnitt-
l .nge, Stecklinge usw. Wer sich dafür interessiert , erhält
auf Wunsch diese Nummer kostenlos dom Verlage des
Blattes.

( !) Volksschriftenzu mg roßen Krieg  104-105.
Alles , alles für unser Vaterland ! Stimmen aus einer deut¬
schen Grenzstadt . Von Walther .Wolfs, Pfarrer in Aachen.
Berlin W. 35. Verlag des Evangelischen Bundes . Preis
20 Pjg ., 10 Stück 1,75 Mk., 100 Stück 15 Mk. In packender
Form bietet der Verfasser in dieser Schrift hervorragende
Aufsätze dar . Er schildert den Einrduck, den der Kriegsaus¬
bruch damals im August 1914 hervorries , behandelt „unser
Recht im deutschen Krieg", gibt die Aufgaben in dieser
Wartezeit auf den Frieden an , zeigt, wie das deutsche
Vrlk „zum Weltvolk hindurch !" sich ringen soll und ruft,
uni zu einem rechten Frieden zu gelangen, in kraftvollem
Wort auf, „in den Endkampf" einzutreten bis hindurch zum
Endsieg. In dieser Schrift sind ernste Mahnungen mit
patriotischer Begeisterung gepaart . 162

Anzeige«.

Belanllimackmng.
Freitag , den 30 . März  d . IS ., wird in d»n hiesigen

Kolonialwarengeschäften von W. Graeff , Gg. Wehl, G. Krittler,
Frau Gros und Jakob Crecelius auf den Nummerabschnitt 15
der Lebensmittelkarte 250 Grcnmn Sauerkraut ausgegeben.
Der Preis beträgt pro Pfund 0,20 Mk.

Diejenigen Familien , welche noch genügend mit Sauer¬
kraut versehen find, werden ersucht, von dem Einkauf keinen
Gebrauch zu machen.

Freiendiez,  den 28. März 1917.
8er Bürgermeister.

Vollmilchversorgungsberechtigt sind:
1) Kinder im 1. bis 6. Lebensjahr.
2) Schwangere Frauen in den letzten S Monaten tot »;r Ent¬

bindung . .
3) Kranke.

Letztere haben rin ärztliches Attest dorzulrgen

Freiendiez,  den 28. März 1917.
Der Bürgermeister.

Holzversteigerung.
Dienstag, den3. Aprild. Js.,

mittags 121/* Uhr
anfangend , werden im Singhofer Gemeindelvald, Distrikt
Vorbacherkopf

127 Fichtenstämme von 24 Festm.,
148 Stangen 1. Klaffe,
207 Stangen 2. Klaffe,
790 Stangen 3. Klasse,
265 Stangen 4. Klasse,
155 Stangen 5. Klasse,
110 Stangen 6. Klasse

versteigert.
Singhofen,  den 28. März 1917. 2310

Der Bürgermeister.
Winter.

Holzverstcigerung.
Dienstag, den 3. April l. I .,

kommen im ' Oberlahnsteiner Stadtwalde zur Versteigerung
in Distrikt

Buckenbergerwand 55 , vorm . 9 Uhr,
33 Rm. Eichenscheit und -Knüppel,
37 Rm. Buchenscheit und -Knüppel,
39 Rm. Weichholzknüppel,

730 Eichen- und Buchenwellen,
Förstcrwieschen 43 , vorm  10V» Uhr,

32 Rm. Buchen scheit und -Knüppel,
130 Buchenwellen,

S 'udhcck 19 , nachm . 13V* Uhr,
4 Rm. Knüppelholz,

820 Eichen- und Buchenwellen,
Speicrskopf  16 , nachm . I 1/* Uhr,

37 Rm. Eichenknüppel,
78 Rm . Buchenknüppel,
28 Rm. Weichholzscheitund -Knüppel.

2580 Wellen.
Oderlahnstein,  den 28. März 1917.

Der Ma „ istr »t.
Schütz.

NerauMmrtNck für die SetoiMeiftm» Vtdwto fieta. 8a» • *»*

„Der praktische

Der Anspruch der Ziegenhalter aus Milch ruht , während
er solche aus feiner Zucht erhält . > ,

Die Milchkarten werden nur an erwachsene Personen , die
in der Lage sind, genauere Angaben über die Versorgung rberech-
tigten zu machen, abgegeben.


	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208

